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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.03.1983

Norm

ZPO §228 C4

Rechtssatz

Für das Feststellungsinteresse ist wesentlich, daß die Schadensberechnung auf den Zeitpunkt der Aufdeckung des

haftungsbegründeten Ereignisses und nicht auf den eines in Zukunft möglichen Verwertungsfalles abzustellen hat.

Entscheidungstexte

6 Ob 757/81
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